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Diskussionsveranstaltung 

 

Brauchen wir ein anderes Neutralitätsgesetz? 
 
Das Berliner Neutralitätsgesetz wurde 2005 vom damals SPD und PDS geführten 

Senat verabschiedet. Es ist letztlich eine gesetzliche Kleiderordnung für die Justiz, 

die Polizei und für Lehrkräfte. Ihnen wird untersagt, solange sie im Dienst sind, 

Schmuck oder Kleidung zu tragen, durch die sie sich zu einer bestimmten Religion 

oder Weltanschauung bekennen. Innerhalb und außerhalb der Grünen ist nun eine 

Diskussion entbrannt, ob die Vorschriften dieses Gesetzes für den Bereich der all-

gemeinbildenden staatlichen Schulen abgeschafft werden sollen oder – aufgrund von 

Urteilen des Bundesverfassungsgerichts – sogar abgeschafft werden müssen. 

Wie wir Bündnisgrünen zum Neutralitätsgesetz stehen ist jedoch primär ein politische 

und keine juristische Frage. Der Hinweis auf eine wie immer interpretierte Rechtslage 

reicht als Positionsbestimmung nicht aus. Deshalb wollen wir darüber diskutieren mit: 

 

Dr. Dirk Behrendt 
(Justizsenator des Landes Berlin) 

Bettina Jarasch 
(Sprecherin für Religionspolitik, Integration und Flucht im Abgeordnetenhaus von Berlin) 

Marlene Löhr 
(Pressesprecherin der Ibn Rushd – Goethe Moschee, 

ehem. Landesvorsitzende von B´90/Die Grünen in Schleswig-Holstein) 

Walter Otte 
(Sprecher der LAG Säkulare Grüne Berlin, Sprecher der BAG Säkulare Grüne 

und der Initiative „PRO Berliner Neutralitätsgesetz“) 

 
Begrüßung & Diskussionsleitung: Susanne Mertens (Vorstand KV Steglitz-Zehlendorf) 

Herbert Nebel (Vorstand KV Charlottenburg-Wilmersdorf) 
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Das Berliner Neutralitätsgesetz im Wortlaut 

(Beschlossen vom Abgeordnetenhaus am 27.01.2005) 

Präambel 

Alle Beschäftigten genießen Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses. Keine Beschäftigte und kein Beschäftigter darf wegen ihres oder 
seines Glaubens oder ihres oder seines weltanschaulichen Bekenntnisses diskriminiert werden. 
Gleichzeitig ist das Land Berlin zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Deshalb müssen 
sich Beschäftigte des Landes Berlin in den Bereichen, in denen die Bürgerin oder der Bürger in be-
sonderer Weise dem staatlichen Einfluss unterworfen ist, in ihrem religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnis zurückhalten. 

§ 1 

Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzugs oder der Polizei be-
schäftigt sind, dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Sym-
bole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltan-
schaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Das gilt im Bereich der Rechtspflege nur für Beamtinnen 
und Beamte, die hoheitlich tätig sind. 

§ 2 

Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen Schulen nach dem 
Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Sym-
bole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltan-
schaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Welt-
anschauungsunterricht. 

§ 3 

§ 2 Satz 1 findet keine Anwendung auf die beruflichen Schulen im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
des Schulgesetzes sowie auf Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 5 des Schulgesetzes. Die oberste Dienstbehörde kann für weitere Schularten oder für Schulen 
besonderer pädagogischer Prägung Ausnahmen zulassen, wenn dadurch die weltanschaulich-
religiöse Neutralität der öffentlichen Schulen gegenüber Schülerinnen und Schülern nicht in Frage 
gestellt und der Schulfrieden nicht gefährdet oder gestört wird. 

§ 4 

Für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und andere in der Ausbildung befindliche Perso-
nen können Ausnahmen von den §§ 1 und 2 zugelassen werden. Die beamtenrechtliche Entschei-
dung trifft die Dienstbehörde, die Entscheidung in den übrigen Fällen die jeweils zuständige Personal-
stelle. 

§ 5 

Für Angestellte und Auszubildende der Berliner Verwaltung, die in den in § 1 genannten Bereichen 
tätig sind, gilt § 1 entsprechend. 

§ 6 

Das Land Berlin hat darauf hinzuwirken, dass bei der Errichtung von juristischen Personen des priva-
ten Rechts durch das Land Berlin und bei der Umwandlung von Einrichtungen des Landes Berlin in 
juristische Personen des privaten Rechts auch diese das Diskriminierungsverbot beachten. Ebenso 
hat das Land Berlin darauf hinzuwirken, dass auch juristische Personen des privaten Rechts, an de-
nen das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, das Diskriminierungsverbot 
beachten. 


